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Satzung des Amtes Trave-Land
über die Entschädigung der für das Amt tätigen

Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, Mitglieder des Amtsausschusses,
Mitglieder der Ausschüsse, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger

und der Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren

in der Fassung der 8. Nachtragssatzung

Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein ( AO ) in Verbindung mit § 4 
der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein ( GO ) und der Landesverordnung über die 
Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung – EntschVO), der 
Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen Feuerwehren 
und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren – 
EntschVOfF) sowie der Richtlinien über die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen 
Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren (Entschädigungsrichtlinien – EntschRichtl-fF) wird 
nach Beschluss durch den Amtsausschuss vom 20. September 2023 folgende 8. Nachtrags-
satzung zur Satzung über die Entschädigung der für das Amt Trave-Land tätigen Ehren-
beamtinnen und Ehrenbeamten, Mitglieder des Amtsausschusses, Mitglieder der Ausschüs-
se, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger und der Mitglieder der freiwilligen Feuer-
wehren erlassen:

§ 1
Grundsatz

Die für das Amt Trave-Land tätigen Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, die Mitglieder des 
Amtsausschusses, die Mitglieder der Ausschüsse, die ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und 
Bürger sowie die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren erhalten gemäß den nachfolgen-
den Regelungen dieser Satzung Entschädigungen
a) für den Aufwand an Zeit und Arbeitsleistung und das mit dem Ehrenamt verbundene Haf-

tungsrisiko,
b) als Ersatz für die ihnen bei der Tätigkeit entstehenden Auslagen,
c) als Ersatz des entgangenen Arbeitsverdienstes, Verdienstausfall bei Selbständigen und 

die Erstattung des auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallenden Arbeitgeberanteils 
zur Sozialversicherung,

d) für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom 
Haushalt, den Ersatz der nachgewiesenen Kosten einer entgeltlichen Kinderbetreuung 
sowie einer entgeltlichen Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger, 

e) als Ersatz von Reisekosten
und bei Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren auch:
f) als Ersatz von Kleidungsstücken, 
g) als Kleidergeld und Reinigungspauschale.

§ 2
Höhe der Entschädigung

(1) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher erhält nach Maßgabe der Entschädigungs-
verordnung eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung. 

Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Amtsvorsteherin oder des Amtsvorstehers 
wird nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für ihre oder seine besondere Tätig-
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keit eine entsprechende vertretungsunabhängige Aufwandsentschädigung in Form einer 
monatlichen Pauschale gewährt. 

Die 1. stellvertretende Amtsvorsteherin oder der 1. stellvertretende Amtsvorsteher erhält 
eine monatliche Pauschale in Höhe von 120,00 €.

Die 2. stellvertretende Amtsvorsteherin oder der 2. stellvertretende Amtsvorsteher erhält 
eine monatliche Pauschale in Höhe von 30,00 €.

Die Aufwandsentschädigung für die Stellvertreterin oder den Stellvertreter darf die Auf-
wandsentschädigung der Amtsvorsteherin oder des Amtsvorstehers nicht übersteigen.

(2) Die Mitglieder des Amtsausschusses und der Ausschüsse erhalten nach Maßgabe der 
Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen des Amtsausschusses und 
der Ausschüsse ein Sitzungsgeld in Höhe von 25,00 Euro.

(3) Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Mitglie-
dern und stellvertretenden Mitgliedern des Amtsausschusses, Mitgliedern der Ausschüs-
se, ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit 
während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselbständiger 
Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf 
den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 
zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschädigungsberechtigten an den 
Sozialversicherungsträger abgeführt wird. Sind die in Satz 1 genannten Personen selb-
ständig, so erhalten sie für den durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die eh-
renamtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstaus-
fall auf Antrag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall 
auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalles nach billigem Ermessen 
festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde beträgt 
20,00 €. Ehrenbeamtinnen und -beamte, ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger, 
Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des Amtsausschusses, Mitglieder der Aus-
schüsse, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen führen und nicht, oder weniger 
als 20 Stunden die Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch das Ehrenamt oder 
die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt während der regelmäßi-
gen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit eine 
Entschädigung. Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 20,00 €. Auf Antrag sind 
statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für 
eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen.

(4) Ehrenbeamtinnen und –beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Mit-
gliedern und stellvertretenden Mitgliedern des Amtsausschusses, Mitgliedern der Aus-
schüsse werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch die Wahrnehmung 
des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung 
von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder pflegebedürftiger 
Familienangehöriger, gesondert erstattet. Das gilt nicht für Zeiträume, für die entgange-
ner Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung 
nach Abs. 3 oder eine Entschädigung nach Abs. 4 gewährt wird.

(5) Ehrenbeamtinnen und –beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Mit-
gliedern und stellvertretenden Mitgliedern des Amtsausschusses, Mitgliedern der Aus-
schüsse ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den für die Beamtinnen und Be-
amten des Landes geltenden Grundsätzen zu gewähren. Fahrtkosten für die Fahrten 
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zum Sitzungsort und zurück, höchstens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt von der 
Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück, werden gesondert erstattet. Bei Benutzung 
privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung nach den gelten-
den Grundsätzen für Beamtinnen und Beamten.

(6) Amtswehrführung und Stellvertretung erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsver-
ordnung freiwillige Feuerwehren eine Aufwandsentschädigung bzw. Entschädigung so-
wie ein Kleidergeld in Höhe des Höchstsatzes der Entschädigungsverordnung. 

Die Stellvertretung erhält anstelle der Entschädigung nach Satz 1 für die Dauer der be-
sonderen Tätigkeit bei Verhinderung der Amtswehrführung eine Aufwandsentschädigung, 
die für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel der Entschädigung der Wehrführung be-
trägt.

(7) Die Gerätewartin oder der Gerätewart für das Fahrzeug der Jugendfeuerwehr erhält eine 
Entschädigung von monatlich 18,00 Euro.

(8) Die Bereichsführungen der Amtsfeuerwehr erhalten eine Auslagenpauschale in Höhe von 
einem Drittel der Aufwandsentschädigung, die die Amtswehrführung für ein Amt in der 
Größe des jeweiligen Bereiches erhalten würde. 
Die Stellvertretung erhält anstelle der Entschädigung nach Satz 1 für die Dauer der be-
sonderen Tätigkeit bei Verhinderung der Bereichswehrführung eine Aufwandsentschädi-
gung, die für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel der Entschädigung der Bereichs-
führung beträgt.

(9) Den Fachwartinnen und Fachwarten der Amtsfeuerwehr, der Jugendwehr-Zeugwartin 
bzw. der Jugendwehr-Zeugwart und der stellvertretenden Bereichsführungen werden die 
mit der Wahrnehmung des Amtes verbundenen Sachkosten auf Nachweis erstattet.

(10)Amtswehrführung und deren Stellvertretung, Bereichsführungen und deren Stellvertre-
tungen, Fachwartinnen und Fachwarte der Amtswehr, Jugendzeugwartin bzw. Jugend-
zeugwart und die Jugendwartinnen und Jugendwarte erhalten im Übrigen für Dienstrei-
sen Reisekosten nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen, wobei ein Kilometergeld 
in Höhe des für dienstlich anerkannte Kraftfahrzeuge geltenden Kilometersatzes gezahlt 
wird.

(11)Bis zu zwei Jugendwartinnen bzw. Jugendwarte pro Jugendwehr erhalten auf der Grund-
lage der Entschädigungsrichtlinien von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren eine 
Auslagenpauschale in Höhe des Höchstsatzes gemäß der Richtlinien und pro Jugend-
wart.

(12)Die Durchführung einer Eheschließung außerhalb des Standesamtes durch ehrenamtli-
che Bürgermeisterinnen und Bürgermeister incl. deren Vor- und Nachbereitung wird der 
Teilnahme an einer Sitzung gleichgestellt. Die in den Gemeinden des Amtes Trave-Land 
als Eheschließungsstandesbeamte tätigen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister erhal-
ten ein Sitzungsgeld je Eheschließung in der für Mitglieder des Amtsausschusses gelten-
den Höhe gem. Abs. 2. 

(13) Im Rahmen des Brandschutzes wird ein Gefahrgutkataster geführt. Die hiermit beauftrag-
te Person erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 200,00 € im Monat.

§ 3
In-Kraft-Treten
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Die Ursprungssatzung ist am 01. Januar 2006 in Kraft getreten. 
Die 1. Nachtragssatzung ist am 01.01.2009 in Kraft getreten. 
Die 2. Nachtragssatzung ist am 01.01.2014 in Kraft getreten. 
Die 3. Nachtragssatzung ist am 01.07.2015 in Kraft getreten.
Die 4. Nachtragssatzung ist am 01.07.2018 in Kraft getreten.
Die 5. Nachtragssatzung ist am 01.07.2018 in Kraft getreten.
Die 6. Nachtragssatzung ist am 01.07.2021 in Kraft getreten.
Die 7. Nachtragssatzung ist am 07.01.2023 in Kraft getreten. 
Die 8. Nachtragssatzung ist am 01.01.2023 in Kraft getreten. 


	Grundsatz
	Höhe der Entschädigung

